
LLV-Mitgliederausweis und Inkasso
Am 3. September 2024 haben wir dir deinen digitalen 

Mitgliederausweis nochmals zukommen lassen, da der ent-
sprechende Link bei der Pensenbefragung Ende Mai oft un-
tergeht und wir immer wieder um den Link gebeten werden. 
Falls du dieses Mail nicht bekommen hast, auch nicht im 
Spam, haben wir deine aktuelle Mail-Adresse nicht.

Der zugesandte Link ist persönlich und bleibt gleich, 
solange du deine Mitgliedschaft nicht änderst (also nicht von 
Kindergarten-LP zu Förder-LP oder von Sek-LP zu PLL wech-
selst). Du kannst ihn dir unter den «Notizen» auf dem Handy 
oder im Browser (z.B. «Safari») als Link abspeichern und im-
mer wieder abrufen, wenn du den digitalen Mitgliederaus-
weis für eine Vergünstigung vorweisen musst.

Die Gültigkeit des Ausweises wird jeweils im August 
verlängert in der Annahme, dass du deinen Mitgliederbeitrag 
spätestens kurz darauf noch einzahlen wirst. 

Zum Rentenalter der Übergangsgeneration
An dieser Stelle möchte ich von nun an regelmässig 

ein Thema aufgreifen, das mich in der arbeitsrecht lichen 
Beratung unserer Mitglieder beschäftigt hat. Ich beginne 
mit dem Rentenalter der sogenannten Übergangsgene-
ration (Jahrgänge 1961 bis 1963), also derjenigen Frauen, 
die nicht mehr bereits mit 64 das AHV-Alter erreichen, aber 
auch noch nicht zu derjenigen Gruppe gehören, die dies 
erst mit 65 tun. Der Zeitpunkt berechnet sich für die Über-
gangsgeneration je nach Jahrgang, sodass beispielsweise 
Frauen mit Jahrgang 1961 mit 64 Jahren und 3 Monaten 
berechtigt sind, AHV-Beiträge zu beziehen (sofern sie dies 
nicht wahlweise früher oder später tun). 

Aus der Beratung

Vielen Dank an alle, die den Mitgliederbeitrag fristge-
recht per Anfang August bezahlt haben. Ende August wurde 
die erste Zahlungserinnerung verschickt. Im September und 
Oktober wird nochmals erinnert und danach werden Perso-
nen, die nicht bezahlt haben, ausgeschlossen. Einfacher ist es 
für uns, wenn Mitglieder uns per Mail direkt melden, wenn 
sie austreten möchten, so dass wir gar nicht mahnen müssen.

Dana Frei, Geschäftsführerin

Nun gilt dies aber nur für die erste Säule (AHV). 
Was die zweite Säule (PK) betrifft, so liegt die Bestimmung 
des ordentlichen Rentenalters in der Entscheidungskom-
petenz der Pensionskasse. Im Falle der LUPK ist dies 65, 
und zwar für Männer und Frauen. Das bedeutet, dass Frau-
en gewisser Jahrgänge das AHV-Alter früher erreichen als 
das PK-Alter. Sollten sie trotzdem früher in Rente gehen 
wollen, können sie dies zwar tun, aber nur unter finanziel-
ler Einbusse, denn sie nehmen dann einen tieferen Um-
wandlungssatz der Pensionskasse in Kauf. 

Hinzu kommt, dass gemäss Anstellungsreglement 
der Luzerner Lehrpersonen Angestellte offiziell mit 65 in 
Ruhestand gehen, nach ihrem Geburtstag aber zusätzlich 
noch mindestens das Semester, optimalerweise das Schul-
jahr beenden müssen. Natürlich kann man sich auch hier 
für das Schuljahrende vor dem Geburtstag entscheiden, 
dies aber wiederum mit einer Senkung des Umwandlungs-
satzes, weil es sich dabei um eine Frühpensionierung handelt. 

Behalte all dies im Hinterkopf, wenn du deinen 
 Ruhestand planst. Und denk daran, sowohl den AHV- als 
auch den PK-Bezug rechtzeitig anzumelden und offiziell 
unter Einhaltung der Kündigungsfrist deine Kündigung 
beim Arbeitgeber einzureichen. 

Dana Frei, Geschäftsführerin
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